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1. Der vorgelegte Entwurf zu einer Vernehmlassungsantwort zum Vorent-
wurf des Bundesgesetzes über die Bearbeitung von Personendaten im 
Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten wird zur 
Ausfertigung und Weiterleitung an das Bundesamt für Justiz genehmigt. 

 

 

Begründung 
Mit der geplanten Totalrevision des Bundesgesetzes über die Bearbeitung 
von Personendaten im Eidgenössischen Departement für auswärtige Ange-
legenheiten wird die notwendige gesetzliche Grundlage geschaffen für die 
Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten in verschiede-
nen Konstellationen. Das Bundesgesetz über den Datenschutz verlangt für 
die Bearbeitung und die Bekanntgabe von sensiblen Personendaten zwin-
gend nach einer solchen Grundlage in einem formellen Gesetz. Der Vorent-
wurf betrifft ausschliesslich die Datenbearbeitung innerhalb des EDA. Er hat 
keinerlei Auswirkungen für die Kantone; insbesondere sieht er keinerlei Voll-
zugsaufgaben der Kantone vor. Daher verzichtet der Regierungsrat auf eine 
Stellungnahme in der vom EDA durchgeführten Vernehmlassung.  

 

                                                                                            
 

 

 


